
Mir ist bekannt, dass der beantragte Karenzurlaub im Zeitraum zwischen der Geburt des 
Kindes (der Kinder) bis zur Vollendung des dritten Lebensmonats des Kindes (der Kinder) 
liegen und ein gemeinsamer Haushalt mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) bestehen 
muss.  

 
Die Geburtsurkunde ist ehestmöglich zu übermitteln und der tatsächliche Zeitraum des 
„Papamonats” bekannt zu geben. 

Datum/Unterschrift d. Lehrperson: 

www.bildung-sbg.gv.at 
 
 

BD – Abteilung Präs/4, 
Personal Landeslehrpersonen 
office@bildung-sbg.gv.at 
Mozartplatz 8 - 10, 5010 Salzburg 

 
Frühkarenzurlaub („Papamonat“) 
gemäß § 58e LDG 1984 (Beamte) bzw. 
§ 29o VBG 1948 iVm § 2 Abs. 4 bzw. § 26 Abs. 1 lit. a) LVG 1966 (Vertragsbedienstete) 

 
Personalnummer (PM-SAP):  

Stammschule:  

Familienname, Vorname:  

Telefonnummer:  

 
 

Ich beantrage einen Urlaub gegen Entfall der Bezüge. 
 
 

Dauer: (max. 31 Tage)    Tage 

Für den Zeitraum (geplant): von  _ 
bis  _ 

voraussichtlicher Geburtstermin des 
Kindes: 

 

Es liegt ein gemeinsamer Haushalt mit der 
Kindsmutter und dem Kind vor: Ja Nein 

 

 

 
 
 
 

Übermittlung per ISO.web 

http://www.bildung-sbg.gv.at/
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